
Karl May als Kläger. Aus  D r e s d e n . 10. d. M. wird berichtet: Gestern fand die Ehrenbeleidigungsklage 

des Schriftstellers Karl  M a y  gegen den Redakteur  L e b i u s  [sic] statt, welche ergab, daß Karl May nie 

Räuberhauptmann war und nie Raubtaten verübt hat. Karl Mays Gegner gab eine Ehrenerklärung ab, 

worauf Karl May seinen Strafantrag zurückzog. 
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